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Parlamentarischer Vorstoss 
Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 093-2020 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2020.RRGR.138 
  
Eingereicht am: 13.05.2020 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: von Wattenwyl (Tramelan, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 
  

 
 

Weitere Unterschriften: 9 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 04.06.2020 
  
RRB-Nr.: 1069/2020 vom 16. September 2020 
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Zukunft der Jurabahnen auf Berner Boden? 

Der Kanton Jura, der Kanton Bern und das Bundesamt für Verkehr (BAV) haben am 4. Mai 2020 das 
Ergebnis der Ausschreibung der beiden Lose für das Betreiben der 39 Buslinien im Kanton Jura verkün-
det. Ein derart breit und international angelegte Ausschreibung hat es in der Schweiz noch nie gegeben. 
Die 2017 angekündigte Ausschreibung erfolgte im Zusammenhang mit dem PostAuto-Skandal. 

Der Beschluss sieht wie folgt aus: Die PostAuto AG bekommt den Zuschlag für die beiden Lose, sie be-
hält ihre bisherigen und erhält neue Konzessionen. Bei vier der 39 zugeteilten Buslinien handelt es sich 
um interkantonale Linien zwischen den Kantonen Bern und Jura. Die Jurabahnen «Chemins de fer du 
Jura (CJ)», deren Hauptaktionär der Kanton Jura ist, verlieren zwei Linien, wovon eine interkantonale, 
sowie vier Nachtlinien (Noctambus), wovon eine interkantonale. 

PostAuto ist somit auf dem Vormarsch, was ihre Gewerkschaft Syndicom freut. Die Jurabahnen hinge-
gen verlieren Marktanteile. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) sorgt sich um die Buslinien 
im Berner Jura und die angestellten Busfahrer (u. a. die Milch-Lastwagenfahrer). 

Das gesamte Busliniennetz wird ein neues Erscheinungsbild erhalten. Es stellt sich die Frage, warum die 
Farben Rot/Weiss der Jurabahnen kopiert werden und nicht das historische Gelb der Postautos bewahrt 
wird, das ein garantierter Trumpf für den Tourismus ist. 

Die Jurabahnen CJ hatten sich für die Teilnahme an der Ausschreibung mit den Freiburgischen Ver-
kehrsbetrieben (TPF) zusammengeschlossen. Diese Gesellschaft hatte bisher logischerweise keine An-
gestellten. Somit gab es auch noch keinen ausformulierten GAV, da dieser vom Ausgang der Ausschrei-
bung abhing. Laut Angaben der Jurabahnen hätte dieser aber dem CJ-Vertrag entsprochen, ähnlich dem 
GAV der Syndicom. 

Die Jurabahnen gehen insgesamt geschwächt hervor. Die Fixkosten einer solchen Gesellschaft sind 
hoch. Ihre Werkstatt «Garage», deren Grösse langsam kritisch wird, befindet sich in Tramelan. Auch für 
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die ganze Gesellschaft, die bereits mit den Umstrukturierungen des Schienengüterverkehrs zu kämpfen 
hat, wird es kritisch. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Die Probleme mit dem Schienengüterverkehr und der Verlust von Buslinien-Konzessionen haben die 
Jurabahnen geschwächt. Wie beurteilt der Kanton Bern die geschwächte Position der CJ nach dem 
am 4. Mai 2020 veröffentlichten Ergebnis der Ausschreibung? 

2. Wurde der Kanton Bern vor der Ausschreibung konsultiert? Wenn ja: Hat er diesem Vorgehen zuge-
stimmt? Welche Argumente sprachen dafür bzw. welche Vorbehalte hat er angebracht? Wie beurteilt 
der Kanton Bern nachträglich ein solch breit angelegtes und in seiner Art einmaliges Verfahren? 
Sollten seiner Meinung nach solche Verfahren auch in Zukunft durchgeführt werden? 

3. Hat der Kanton Bern vor, die Konzession mit den CJ für die aktuellen Linien im Berner Jura zu er-
neuern, wie dies vom Bundesamt für Verkehr befürwortet wird? Wird er den Zuschlag für die Leis-
tungen direkt erteilen? Bis wann läuft die bestehende Konzession? Oder wird er wie der Kanton Jura 
eine Ausschreibung vornehmen? 

4. Würde der Kanton Bern, sollte ein solches Verfahren stattfinden, das Stimmvolk und zum Beispiel 
den BJR konsultieren? 

5. Einige bernjurassische Gemeinden (namentlich St. Immer und Tramelan) machen sich Sorgen über 
die Entwicklung der Situation. Kann der Kanton Bern sie versichern? Sind der öffentliche Verkehr 
und der Service public im Berner Jura gewährleistet? 

6. Wird – mit Verweis auf den Inhalt der Ausschreibungsunterlagen und im allgemeinen Interesse der 
Jurabahnen und der beiden betroffenen Kantone – ein Subunternehmervertrag zwischen der Post-
Auto AG und den Jurabahnen empfohlen und unterstützt, um sich hier gütlich zu einigen? 

7. Inwieweit sind lokale Gesellschaften schützenswert? Zählt letztlich nur noch der wirtschaftliche As-
pekt? 

8. Welche Schranken bestehen im Kanton Bern, um die Arbeitsbedingungen der Angestellten der Ver-
kehrsbetriebe zu schützen? 

9. Welches Gewicht hatten die Gesamtarbeitsverträge (GAV) bei dieser Ausschreibung? 

Begründung der Dringlichkeit: Das BAV wird seinen endgültigen Entscheid in diesem Sommer treffen. Müsste vorgängig reagiert 
werden, müssen die Partner umgehend über die Situation informiert werden. 

Antwort des Regierungsrates 

Der Kanton Bern hält 14.5% der Aktienanteile an den Jurabahnen. Er ist damit der drittgrösste Aktionär 
neben der Eidgenossenschaft (33%) und dem Kanton Jura (37%).  Der Kanton Bern ist zugleich Bestel-
ler von Leistungen des öffentlichen Orts- und Regionalverkehrs bei den Jurabahnen. Zu den gestellten 
Fragen nimmt der Regierungsrat folgendermassen Stellung. 
 
1. Mit dem Zuschlag der beiden Lose für das Betreiben von 39 Buslinien im Kanton Jura an die Post-

auto AG haben die Jurabahnen für das Unternehmen wichtige Marktanteile verloren. Der Verlust der 
Hauptaktivitäten im Regionalen Personenverkehr Bus ist eine grosse Herausforderung für das Un-
ternehmen, die unveränderten Fixkosten in Kombination mit den neu wegfallenden Erträgen aus 
dem Busgeschäft stellen die Jurabahnen vor die Problematik der kritischen Unternehmensgrösse. 
 

2. Der Kanton Bern war eine der drei ausschreibenden Behörden. Ausgeschrieben wurden alle Busli-
nien des Kantons Jura und interkantonale Linien, welche auch den Kanton Bern betreffen. Aus Sicht 
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des Kantons Bern hat sich das Verfahren bewährt, es sind vier gute bis sehr gute Offerten einge-
gangen und trotz Angebotsausbau und gesteigerter Qualität können die Beiträge der öffentlichen 
Hand reduziert werden. Der Kanton Bern wird auch in Zukunft Linien des öffentlichen Verkehrs aus-
schreiben, sofern sich der damit verbundene Mehraufwand durch die Nutzung von Synergien oder 
einer Verbesserung der Qualität lohnt. 
 

3. Neben den drei Bahnlinien behalten die Jurabahnen die Konzessionen der abgeltungsberechtigten 
Buslinien Tramelan-St-Imier und St-Imier, gare - hôpital. Beide Konzessionen laufen bis 2027. Eine 
Ausschreibung ist aus heutiger Sicht nicht vorgesehen. Der Kanton Bern wird ein Gesuch der Jura-
bahnen für eine Konzessionserneuerung gleich behandeln wie alle übrigen entsprechenden Gesu-
che von Transportunternehmungen. Solche Gesuche werden in der Regel unterstützt.  
 

4. Für Ausschreibungen sind Bund und Kantone als Besteller zuständig. Eine Konsultation der Bevöl-
kerung oder von politischen Organen sieht die Gesetzgebung nicht vor. Zudem sind die Offerten der 
Unternehmungen vertraulich zu behandeln.  
 

5. Der Regierungsrat hat keinerlei Bedenken bezüglich der Zukunft des öffentlichen Verkehrs im Ber-
ner Jura. Der öffentliche Verkehr und der Service Public sind im Berner Jura gewährleistet. Die bis-
herigen Erfahrungen zeigen, dass Ausschreibungen die Qualität des ÖV verbessern.  
 

6. Die Aushandlung eines allfälligen Subunternehmervertrags obliegt den beteiligten Unternehmen 
(Postauto und Jurabahnen). Der Kanton Bern ist solchen Bestrebungen gegenüber offen und unter-
stützt die Jurabahnen grundsätzlich darin, Lösungen zu suchen, die das Unternehmen in den aktuel-
len Herausforderungen stärken.  
 

7. Die Ausschreibung erfolgt gemäss den gesetzlichen Grundlagen und nach vordefinierten Kriterien. 
Eine Bevorzugung lokaler Gesellschaften ist nicht zulässig. Bisherige Betreiber haben bessere 
Markt- und Ortskenntnisse als Neubewerber und verfügen daher über gewisse Vorteile gegenüber 
ortsfremden Unternehmen. 
 

8. Bei Ausschreibungen von Linien des öffentlichen Verkehrs ist die Einhaltung des Gesamtarbeitsver-
trags für Bus- und Nahverkehrsbetriebe im Kanton Bern eine zwingende Vorgabe an die Bewerber 
und damit Voraussetzung für den Zuschlag. 
 

9. Vergleiche Antwort zu Frage 8. 
 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


